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§ 177 NÖ LBDG Zusammentreffen
von gerichtlich oder

verwaltungsbehördlich strafbaren
Handlungen mit

Dienstpflichtverletzungen
 NÖ LBDG - NÖ Landes-Bedienstetengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

(1) Erfolgte wegen einer gerichtlich oder verwaltungsbehördlich strafbaren Handlung eine rechtskräftige Verurteilung

und erschöpft sich die Dienstp2ichtverletzung in der Verwirklichung des strafbaren Tatbestandes, ist von der

Verfolgung abzusehen, wenn anzunehmen ist, dass die Verhängung einer Disziplinarstrafe nicht erforderlich ist, um

die jeweiligen Bediensteten von der Begehung weiterer Dienstp2ichtverletzungen abzuhalten oder der Begehung von

Dienstpflichtverletzungen durch andere Bedienstete entgegen zu wirken.

(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteiles zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung

eines Strafgerichtes (Straferkenntnisses einer Verwaltungsbehörde oder Erkenntnisses eines Verwaltungsgerichtes)

gebunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache als erwiesen annehmen, die das Gericht (die Verwaltungsbehörde oder

das Verwaltungsgericht) als nicht erweisbar angenommen hat.

(3) Wird von der Verfolgung nicht abgesehen und bezieht sich eine strafgerichtliche, verwaltungsbehördliche oder

verwaltungsgerichtliche Verurteilung auf denselben Sachverhalt, dann ist eine Strafe nur auszusprechen, wenn und

soweit dies zusätzlich erforderlich ist, um die jeweiligen Bediensteten von der Begehung weiterer

Dienstp2ichtverletzungen abzuhalten oder der Begehung von Dienstp2ichtverletzungen durch andere Bedienstete

entgegen zu wirken.
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